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2. ersuchtden Sonderberichterstatter, seinen Meinungs- denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu
austausch mit den Mitgliedstaaten, den zuständigen Mecha- erlassen und durchzusetzen;
nismen und den entsprechenden Organen der Vereinten
Nationen sowie den Sonderorganisationen fortzusetzen, damit
ihre Wirksamkeit und ihre gegenseitige Zusammenarbeit
gestärkt werden;

3. begrüßtdie Empfehlung des Sonderberichterstatters,
wonach ohne weitere Verzögerung eine Weltkonferenz über
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 14.spricht den nichtstaatlichen Organisationenihre
damit zusammenhängende Intoleranz anberaumt werden soll;Anerkennungfür die Maßnahmenaus, die sie gegen Rassismus

4. bekräftigt, daß rassistisch motivierte Gewaltakte gegen
andere keine Meinungsäußerungen, sondern vielmehr strafbare
Handlungen darstellen;

5. bekundet ihre tiefe Besorgnisüber alle Formen des
Rassismus und der Rassendiskriminierung, insbesondere
jegliche rassistische Gewalt, sowie über damit zusammenhän-
gende willkürliche und unterschiedslose Gewaltakteund
verurteilt diese unmißverständlich;

6. bekundet außerdem ihre tiefe Besorgnisüber alle
Formen des Rassismus und der Rassendiskriminierung,
namentlich Propaganda, Aktivitäten und Organisationen, die
sich auf eine Doktrin der Überlegenheit einer Rasse oder einer
Gruppe von Personen stützen und mit denen versucht wird,
Rassismus und Rassendiskriminierung in irgendeiner Form zu
rechtfertigen,und verurteilt diese unmißverständlich;

7. bekundet ihre tiefe Besorgnisüber die Erscheinungs-
formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole- Die Generalversammlung,
ranz, die sich in vielen Gesellschaften gegen Wanderarbeitneh-
mer und ihre Angehörigen sowie gegen Angehörige von
Minderheiten und schwächeren Gruppen richten,und verurteilt
diese;

8. legtallen Staatennahe, in ihre Lehrpläne und Sozial- von Rassendiskriminierung , zuletzt Resolution 51/80 vom
programme auf allen Ebenen nach Bedarf die Vermittlung von 12. Dezember 1996,
Kenntnissen über fremde Kulturen, Völker und Länder und
von Toleranz und Achtung für diese aufzunehmen;

9. erkennt an, daß die zunehmende Schwere der unter- 25. Juni 1993 verabschiedet wurden , insbesondere des
schiedlichen Erscheinungsformen des Rassismus, der Rassen- Abschnitts II.B derErklärung betreffend Gleichberechtigung,
diskriminierung und der Fremdenfeindlichkeit in verschiede- Würde und Toleranz,
nen Teilen der Welt ein besser integriertes und wirksameres
Vorgehen seitens der zuständigen Menschenrechtseinrichtun-
gen der Vereinten Nationen erfordert;

10. legtden Regierungennahe, geeignete Maßnahmen zur mit der größten Akzeptanz ist, sowie eingedenk des bedeut-
Beseitigung aller Formen des Rassismus, der Rassendis- samen Beitrags, den der Ausschuß zu den Bemühungen der
kriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen- Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Rassismus und aller
hängender Intoleranz zu ergreifen; anderen Formen der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der

11. mißbilligt kategorischden Mißbrauch der Print-, der
audiovisuellen und der elektronischen Medien sowie der neuen
Kommunikationstechnologien, namentlich des Internet, um zu mit der Aufforderungan diejenigen Staaten, die noch nicht
durch Rassenhaß motivierter Gewalt aufzustacheln; Vertragsparteien des Übereinkommens sind, es zu ratifizieren

12. ist sich dessen bewußt, daß es Sache der Regierungen
ist, geeignete und wirksame Rechtsvorschriften zur Verhütung
von rassistischen Handlungen, Rassendiskriminierung, Frem-

13. fordert alle Regierungen und zwischenstaatlichen
Organisationenauf, dem Sonderberichterstatter gegebenenfalls
mit Hilfe der nichtstaatlichen Organisationen sachdienliche
Informationen zur Verfügung zu stellen, damit er seinen
Auftrag erfüllen kann;

und Rassendiskriminierung unternommen haben, sowie für die
kontinuierliche Unterstützung und Hilfe, die sie den Opfern
von Rassismus und Rassendiskriminierung gewährt haben;

15. fordert alle Regierungennachdrücklich auf, mit dem
Sonderberichterstatter voll zusammenzuarbeiten, damit er
seinen Auftrag erfüllen kann;

16. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter jede erforderliche personelle und finanzielle Hilfe zu
gewähren, die er zur effizienten, wirksamen und raschen
Erfüllung seines Auftrags benötigt und die es ihm ermöglicht,
der Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
einen Zwischenbericht vorzulegen.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/110. Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu den
Berichten des Ausschusses für die Beseitigung der Rassendis-
kriminierung und auf ihre Resolutionen über den Stand des
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form

201

eingedenkder Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien, die von der Weltkonferenz über Menschenrechte am

202

unter erneutem Hinweisauf die Bedeutung des Überein-
kommens, das eine der unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen verabschiedeten Menschenrechtsübereinkünfte

Hautfarbe, der Abstammung beziehungsweise der nationalen
oder ethnischen Herkunft geleistet hat,

beziehungsweise ihm beizutreten,
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unter nachdrücklichem Hinweisauf die Verpflichtung aller weiteren Möglichkeiten zu suchen, wie diesen Staaten bei der
Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlaß von Erfüllung ihrer Berichtspflichten geholfen werden kann;
Rechtsvorschriften sowie durch gerichtliche und sonstige
Maßnahmen die vollinhaltliche Durchführung des Überein-
kommens sicherzustellen,

unter Hinweisauf ihre Resolution 47/111 vom 16. De- begrüßt seine diesbezüglichen Maßnahmen;
zember 1992, in der sie ihre Genugtuung über den auf der
vierzehnten Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung am 15. Januar 1992 gefaßten Beschluß203

bekundet hat, Artikel 8 Absatz 6 des Übereinkommens zu
ändern und Artikel 8 einen neuen Absatz 7 hinzuzufügen,
worin die Finanzierung des Ausschusses aus dem ordentlichen
Haushalt der Vereinten Nationen vorgesehen wird, sowie
besorgt darüber, daß die Änderung des Übereinkommens noch
nicht in Kraft getreten ist,

von neuem darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß der sammenarbeitet;
Ausschuß reibungslos funktionieren kann und über alle Ein-
richtungen verfügt, die zur effektiven Wahrnehmung seiner
Aufgaben nach dem Übereinkommen erforderlich sind,

unter Hinweisauf Artikel 10 Absatz 4 des Übereinkom- Nationen, insbesondere dem Amt des Hohen Kommissars der
mens betreffend den Ort, an dem die Ausschußsitzungen Vereinten Nationen für Menschenrechte, sowie zwischen dem
stattfinden, Ausschuß und der Generalversammlung und den Vertragsstaa-

I

BERICHT DESAUSSCHUSSES FÜR DIEBESEITIGUNG DER

RASSENDISKRIMINIERUNG FINANZLAGE DES AUSSCHUSSES FÜR DIEBESEITIGUNG

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon dem Bericht des
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung 8.nimmt Kenntnisvon dem Bericht des Generalsekretärs
über seine fünfzigste und einundfünfzigste Tagung ; über die Finanzlage des Ausschusses für die Beseitigung der204

2. lobt den Ausschuß für die Arbeit, die er hinsichtlich
der Durchführung des Internationalen Übereinkommens zur 9.verleiht ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung leistet, eine Reihe von Vertragsstaaten des Internationalen Überein-201

insbesondere für die Prüfung der nach Artikel 9 vorgelegten kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-
Berichte und die zu den Mitteilungen nach Artikel 14 des rung ihren finanziellen Verpflichtungen noch immer nicht
Übereinkommens ergriffenen Maßnahmen; nachgekommen sind, wie aus dem Bericht des Generalsekre-

3. fordert die Vertragsstaatenauf, ihrer Verpflichtung
nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens nachzukommen,
ihre periodischen Berichte über die zur Durchführung des
Übereinkommens ergriffenen Maßnahmen rechtzeitig vor-
zulegen; 10. fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommensmit

4. lobt den Ausschuß für die Anstrengungen, die er
unternimmt, um zur wirksamen Umsetzung der internationalen
Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte beizutragen,
indem er unter anderem seine Arbeitsmethoden weiter ver-
bessert, namentlich auch seine Vorgehensweise bei der
Überprüfung der Durchführung des Übereinkommens in
denjenigen Staaten, deren Berichte längst überfällig sind, und
bittet in diesem Zusammenhang den Generalsekretär, nach

5. lobt den Ausschuß für den Beitrag, den er nach wie
vor zur Verhütung von Rassendiskriminierung leistet, nament-
lich die Frühwarnmaßnahmen und die Eilverfahren, und

6. legt dem Ausschußnahe, auch weiterhin voll zur
Durchführung der Dritten Dekade zur Bekämpfung von
Rassismus und Rassendiskriminierung und ihrem über-
arbeiteten Aktionsprogramm beizutragen, indem er nament-205

lich auch künftig mit der Unterkommission der Menschen-
rechtskommission für die Verhütung von Diskriminierung und
den Schutz von Minderheiten sowie mit dem Sonderbericht-
erstatter der Menschenrechtskommission über heutige Formen
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz zu-

7. begrüßt und ermutigtdie Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch zwischen dem Ausschuß und den
zuständigen Instanzen und Mechanismen der Vereinten

ten des Übereinkommens;

II

DERRASSENDISKRIMINIERUNG

Rassendiskriminierung ;206

tärs hervorgeht, und appelliert mit Nachdruck an alle Vertrags-
staaten, die mit ihren Beiträgen im Rückstand sind, ihren
ausstehenden finanziellen Verpflichtungen nach Artikel 8
Absatz 6 des Übereinkommens nachzukommen;

allem Nachdruck auf, ihre innerstaatlichen Verfahren zur
Ratifikation der Änderung des Übereinkommens betreffend die
Finanzierung des Ausschusses zu beschleunigen und dem
Generalsekretär umgehend auf schriftlichem Weg ihre Zu-
stimmung zu der auf der vierzehnten Tagung der Vertragsstaa-
ten des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung am 15. Januar 1992 be-
schlossenen Änderung zu notifizieren, die sich die General-203

versammlung in ihrer Resolution 47/111 vom 16. Dezember
1992 zu eigen gemacht hat und auf die auf der sechzehnten

Siehe CERD/SP/45, Anhang.203

Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste204

Tagung, Beilage 18 (A/52/18). A/52/463.
Resolution 49/146, Anlage.205
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Tagung der Vertragsstaaten am 16. Januar1996 erneut hin- sowie unter Hinweisauf das Ergebnis der beiden 1978
gewiesen wurde; und 1983 in Genf abgehaltenen Weltkonferenzen zur Be-

11. ersucht den Generalsekretär, auch künftig für an-
gemessene finanzielle Regelungen und ausreichende Mittel zu mit Genugtuungüber das Ergebnis der vom 14. bis 25. Juni
sorgen und die notwendige Unterstützung zu gewähren, damit 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen-
der Ausschuß seine Tätigkeit ausüben und seine zunehmende rechte und insbesondere über die Aufmerksamkeit, die in der
Arbeitsbelastung bewältigen kann; Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien der Besei-

12. ersucht den Generalsekretäraußerdem, diejenigen
Vertragsstaaten des Übereinkommens, die sich mit ihren
Beiträgen im Rückstand befinden, zu bitten, diese Beträge zu betonend, wie wichtig und heikel die Tätigkeit des Sonder-
entrichten, und der Generalversammlung auf ihrer dreiund- berichterstatters der Menschenrechtskommission über heutige
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Frem-

13. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs über die
Finanzlage des Ausschusses sowie den Bericht des Aus- unter Hinweisauf ihre Resolutionen 48/91 vom 20. De-
schusses auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt zember 1993 und 49/146 vom 23. Dezember 1994, mit denen
"Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminierung" zu sie die Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und
behandeln. Rassendiskriminierung verkündet beziehungsweise das

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/111. Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und
Rassendiskriminierung und Einberufung einer
Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängende Intoleranz

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungdes in der Charta der Vereinten Nationen internationalen Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen
enthaltenen Ziels, eine internationale Zusammenarbeit herbei- unternommenen Bemühungen Rassismus, Rassendiskriminie-
zuführen, um Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende
und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Formen der Intoleranz, Feindschaft zwischen ethnischen
Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle, ohne Unter- Gruppen und Gewalttaten offensichtlich im Zunehmen
schied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu begriffen sind,
fördern und zu festigen,

sowie in Bekräftigungihrer festen Entschlossenheit und feindliche Propaganda auch über die neuen Kommunikations-
ihres Willens, den Rassismus in allen seinen Formen und die technologien, namentlich über Computernetzwerke wie das
Rassendiskriminierung vollständig und bedingungslos zu Internet, verbreitet wird,
beseitigen,

unter Hinweisauf die Allgemeine Erklärung der Men- Rahmen der Durchführung des Aktionsprogramms vorgelegt
schenrechte , das Internationale Übereinkommen zur Beseiti- hat ,207

gung jeder Form von Rassendiskriminierung und das von208

der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiede-
te Übereinkommen gegen Diskriminierung im Unterrichts-
wesen ,209

210

211

kämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung,

212

tigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und anderen Formen der Intoleranz gewidmet wird,

denfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz ist,

überarbeitete Aktionsprogramm für die Dritte Dekade zur
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung
verabschiedet hat,

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten Ziele
der beiden vorangegangenen Dekaden zur Bekämpfung von
Rassismus und Rassendiskriminierung trotz der Bemühungen
der internationalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind
und daß Millionen Menschen selbst heute noch Opfer ver-
schiedener Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung
sind,

mit großer Besorgnis feststellend, daß trotz der von der

mit Besorgnis feststellend, daß rassistische und fremden-

nach Behandlungdes Berichts, den der Generalsekretär im

213

fest davon überzeugt, daß es geboten ist, auf nationaler und
internationaler Ebene wirksamere und nachhaltigere Maß-
nahmen zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und
Rassendiskriminierung zu ergreifen,

Resolution 217 A (III). Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.83.XIV.4 und Korrigendum).207
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Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 429, Nr. 6193. A/52/528.209

Siehe Report of the World Conference to Combat Racism and Racial210

Discrimination, Geneva, 14-25 August 1978 (Veröffentlichung der Vereinten
Nationen, Best.-Nr. E.79.XIV.2).

Siehe Report of the second World Conference to Combat Racism and211

Racial Discrimination, Geneva, 1-12 August 1983 (Veröffentlichung der
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